
Einsatz von ortsveränderlichen Betriebsmitteln
in gewerblich genutzten Räumen und Gebäuden

Werden durch Angestellte oder Mitarbeiter ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel, wie z. B. Kaffeemaschi-

nen, Wasserkocher, Rundfunkgeräte, Kühlschränke usw., in den Betrieb eingebracht und dieser Sachverhalt durch

die Firmenleitung geduldet, so werden sie automatisch Bestandteil der elektrischen Anlage und müssen entspre-

chend der DIN VDE, BGV A3 und den Sicherheitshinweisen der Hersteller errichtet, betrieben, gewartet, in-

standgehalten und geprüft werden. Gleiches gilt für ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel, die durch die Fir-

menleitung gekauft und betrieben werden.

Beim Einsatz von Haushaltskaffeema-

schinen, Wasserkochern und Rund-

funkgeräten, sind beim bestim-

mungsgemäßen Gebrauch solcher

ortsveränderlicher Betriebsmittel ne-

ben den DIN VDE-Bestimmungen

und den berufsgenossenschaftli-

chen Vorschrift BGV A3 von jedem

Mitarbeiter auch die entsprechenden

Sicherheitshinweise der Geräte-

hersteller zu beachten, in denen ein-

deutig das "Ziehen des Netz-

steckers nach jedem Gebrauch

oder im Fehlerfall" gefordert wird

(siehe nebenstehende Kopie einer Be-

dienungsanleitung eines Wasser-

kochers).

Gemäß § 5 BGV A3 (sowie DA zu

§ 5) sind ortsveränderliche elektri-

sche Betriebsmittel alle sechs Mo-

nate unter Verwendung geeigneter

Messgeräte auf ihren einwandfreien

Zustand hin zu prüfen. Beträgt die

Fehlerquote < 2%, so kann die Prüf-

frist für die ortsveränderlichen elektri-

schen Betriebsmittel in Büroräumen

auf maximal 2 Jahre ausgedehnt

werden. Weitere Angaben hierzu können den Durchführungsanweisungen zur BGV A3 entnommen werden.
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Für den Betrieb solcher ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel gilt ferner, wie für alle elektrischen Be-

triebsmittel, der Grundsatz des sicheren und gefahrlosen Betriebes, d. h. es müssen alle Maßnahmen, ggf. auch zu-

sätzliche Maßnahmen, getroffen werden, so dass eine größtmögliche Sicherheit beim Betrieb elektrischer Betriebs-

mittel erreicht wird und somit die Brand- und Unfallgefahr größtmöglich minimiert wird.

Unter Verweis auf diesen elektrotechnischen Grundsatz gemäß DIN VDE 0105-100:2005-06 Abs. 4 sowie § 3

BGV A3 kann eine Brand- und Unfallgefahr größtmöglich minimiert werden, wenn mindestens die folgenden Maß-

nahmen umgesetzt werden:

Betrieb von Haushaltsgeräten nur auf flammwidrigen Unterlagen (z. B. Metallplatten);

allpoliges Abschalten von Haushaltsgeräten nach Gebrauch durch Ziehen des Netzsteckers ent-

sprechend der Sicherheitshinweise des Geräteherstellers;

Benennung eines verantwortlichen Mitarbeiters innerhalb einer Abteilung, der auffällige Verände-

rungen oder Beschädigungen an den ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln sofort an

eine zuständige Elektrofachkraft oder die Sicherheitsfachkraft meldet, so dass eine sofortige Man-

gelbeseitigung durchgeführt werden kann;

gemäß BGV A3 vorgeschriebene Prüfung sämtlicher ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel

unter Beachtung der vorgeschriebenen Prüffristen.

Darüber hinaus sind verschiedene weitere geeignete Maßnahmen denkbar, die jedoch individuell auf die konkrete

betriebliche Situation abzustimmen sind. Hierin ist sicherlich das Aufgabengebiet der Sicherheitsfachkraft und des

Brandschutzbeauftragten zu sehen.

Das Problem der Akzeptanz solcher notwendigen und vorschriftskonformen Maßnahmen bei technisch unver-

sierten Personen bzw. elektrotechnischen Laien gemäß DIN VDE 1000-10, stellt immer wieder ein Problem im

Hinblick auf den fachgerechten Betrieb elektrischer Anlagen und Betriebsmittel dar. In diesem Zusammenhang sei

nur kurz auf das Energiewirtschaftsgesetz verwiesen, dass bei einem Zuwiderhandeln gegen die allgemein aner-

kannten Regeln der Technik im Schadensfall auch strafrechtliche Konsequenzen ermöglicht. Eine mögliche

Kosteneinsparungs-Argumentation ist somit immer - nicht zuletzt auch im Falle einer juristischen Auslegung -

sicherheitsrelevanten Notwendigkeiten unterzuordnen.
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